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 max. Förderung:

 max. 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben

 max. 350.000€

 wesentliche Anforderungen:

 förderfähig sind Systeme aus Photovoltaik-Dachanlagen und Batteriespeichern auf kommunalen Gebäuden für Eigenverbrauch

 Gebäude dürfen nicht für wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne des europäischen Beihilferechts genutzt werden

 prognostizierte Jahresertrag der Photovoltaik-Anlage darf nicht höher sein als der prognostizierte Eigenverbrauch des Gebäudes

 Kapazität des Batteriespeichers in kWh darf max. drei Mal so groß sein, wie Nennleistung der Photovoltaik-Anlage in kWp

 antragsberechtigt:

 Städte, Gemeinden und Kreise

6.1.4 PHOTOVOLTAIK-DACHANLAGEN AUF KOMMUNALEN GEBÄUDEN ZUSAMMEN MIT EINEM 

BATTERIESPEICHER

NRW-LANDESPROGRAMM PROGRES.NRW



 max. Förderung:

 für Kommunen:

 max. 90%

 max. 40.000€

 wesentliche Anforderungen:

 förderfähig:

 Machbarkeitsstudien, Wirtschaftlichkeitsanalysen, Vorplanungsstudien, Voruntersuchungen der Statik und Standardsicherheit

 Studien, Analysen und Gutachten sind durch qualifizierte externe Berater anbieterneutral und unabhängig zu erstellen

 antragsberechtigt:

 Unternehmen, priv. Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Städte, Gemeinden und Kreise

6.1.5 BERATUNGSLEISTUNGEN ZUM PHOTOVOLTAIKAUSBAU

NRW-LANDESPROGRAMM PROGRES.NRW
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KONTAKTIEREN SIE UNS!


